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  Allgemeine Geschäftsbedingungen ür die 
mietweise Überlassung von Räumen

1. Geltungsbereich 
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ür alle mit der TAM 

Akademie GmbH (nachfolgend “TAM” benannt) geschlossenen Vetäge 
mit Auftaggeber:innen über die mietweise Überlassung von Räumen 
der TAM und damit direkt verbundenen Leistungen. Für die Teilnahme 
an TAM Ausbildungen, Progamme und Seminaren und ür andere TAM 
Dienstleistungen gelten diese AGB nicht. Siehe hieür www.tainer-
akademie.de/agb. 

1.2. Diese vorliegenden AGB gelten ausschließlich auch dann, wenn der / die 
Auftaggeber:in bei Vetagsschluss auf seine eigenen Geschäftsbedin-
gungen veweist, es sei denn, diesen wurde ausdrücklich zugestimmt. 

2. Vetagsgestaltung 
2.1. Der Abschluss von Vetägen zwischen dem/der Auftaggeber:in und der 

TAM über die zu erbringenden Leistungen sowie Änderungen und/oder 
Ergänzungen hiezu bedüfen der Schriftform. 

2.2. Abweichende Individualvereinbarungen haben Vorang, sie müssen 
jedoch ausdrücklich vereinbat und von der TAM bestätigt werden. 

3. Erbringung und Umfang der Leistung 
3.1. Der Umfang der Leistungen der TAM ergibt sich aus dem jeweiligen  

schriftlichen Vetag. 
3.2. Sollten Leistungen, die mit der mietweisen Überlassung von Räumen der 

TAM direkt verbunden sind, Vetagsgegenstand sein, werden  diese von 
Mitarbeitende der TAM und/oder Drittanbietern/ externen Leis-
tungserbringern erbacht. 

3.3. Die TAM behält sich vor, dem/der Auftaggeber:in aus wichtigem Grund 
einen anderen als den ursprünglich ausgewiesenen Seminaraum als 
Ersatz zuzuweisen, soweit die Änderung dem/der  Auftaggeber:in zu-
mutbar ist und dadurch wesentliche Züge der Vermietung nicht geän-
det werden. 

4. Änderungen der Vermietungszeit 
4.1. Verschieben sich die vereinbaten Anfangs- oder Schlusszeiten der Ver-

mietung ohne Verschulden der TAM und stimmt die TAM dieser Abwe-
ichung zu, so kann die zusätzliche Leistungsbereitschaft angemessen in 
Rechnung gestellt werden. 

4.2. Der/Die Auftaggeber:in tägt im in Absatz 4.1 beschriebenen Fall 
sämtliche hieür anfallenden Kosten, der TAM steht insoweit ür jede 
angebrochene weitere Stunde ein otsübliches Nutzungsentgelt zu. 

4.3. Weitergehende Schadenersatzansprüche der TAM bleiben dadurch 
unberüht. 

5. Rücktritt 
5.1. Steht dem/der Teilnehmer:in ein Widerrufsrecht gemäß Absatz 6 dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu, greifen die nachfolgenden 
Regelungen erst nach dem Ablauf der Widerrufsfrist. 

5.2. Der/die Auftaggeber:in kann vom Vetag zurücktreten. Dies ist jedoch 
nur schriftlich möglich. Dabei gelten die Bedingungen unter 5.2.1. 

5.2.1.Bei Kündigung des Vetages bis 21 Tage vor dem ersten vereinbaten 
Miet-Termin wird eine Bearbeitungspauschale von 100,00 € zzgl. der 
gesetzlichen USt. erhoben. Bei einer Kündigung 20–14 Tage vor dem 
ersten vereinbatem Miet-Termin werden 50% des gesamten vetaglich 
vereinbaten Entgeltes erhoben. Bei einer Kündigung 14 oder weniger 
Tage vor dem ersten vereinbatem Miet-Termin muss der gesamte Be-
tag des Auftags geleistet werden. 

5.3. Die TAM kann kann vom Vetag zurücktreten, wenn ein anerken-
nenswetes Interesse der TAM besteht. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 

• der/die Auftaggeber:in gegen wesentliche Bestimmungen des 
Vetages verstößt, wie insbesondere jedoch nicht abschließend 
gegen die Bestimmungen nach Absatz 8.3. 

• höhere Gewalt oder andere von der TAM nicht zu vetretende Um-
stände die Eüllung des Vetags unmöglich machen 

• Vermietungen unter irreührender oder falscher Annahme 
wesentlicher Tatsachen, z.B. des Auftaggebers/ der Auftaggeberin 
oder Zwecks, gebucht werden. 

• die TAM begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veanstal-
tung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die öfentliche Sicherheit 
und Ordnung oder das Ansehen der TAM in der Öfentlichkeit 
geährden kann, ohne dass dies der Sphäre der TAM zuzurechnen ist. 

5.4. Weitergehende Ansprüche seitens des Auftaggebers bzw. der Auf-
taggeberin sind ausgeschlossen. 

6. Widerrufsbelehrung ür Verbaucher:innen 
Wenn Sie Verbaucher:in sind und ihr Vetag mittels eines Fernkom-
munkationsmittels (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail) zustande gekommen 
ist, steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu. In diesem Fall beachten Sie bitte 
die folgende Widerrufsbelehrung: 

6.1. Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vetagserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht bevor Ihnen auch eine Vetagsurkunde, Ihr schriftlicher 
Antag oder eine Abschrift der Vetagsurkunde oder des Antags zur 
Veügung gestellt worden ist und auch nicht vor Eüllung unserer In-
formationsplichten gemäß Atikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 
1 und 2 EGBGB sowie unserer Plichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 
BGB in Verbindung mit Atikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wider-
ruf ist zu richten an: 
 
TAM Akademie GmbH 
Hagelberger Str. 53/54 
10965 Berlin 
Tel.: 030 20966749 
E-Mail: info@tainer-akademie.de 

6.2. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) heauszugeben. Können Sie uns die empfan-
gene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebauchsvoteile) nicht oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtetem Zustand zurückgewähren 
beziehungsweise heausgeben, müssen Sie uns insoweit Wetersatz 
leisten. Dies kann dazu ühren, dass Sie die vetaglichen 
Zahlungsverplichtungen ür den Zeitaum bis zum Widerruf gleichwohl 
eüllen müssen. Verplichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen eüllt werden. Die Frist beginnt ür Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, ür uns mit deren Empfang. 

6.3. Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vozeitig, wenn der 
Vetag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 
eüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

7. Hausrecht, Verkehrssicherungsplicht 
7.1. Mitarbeitenden der TAM muss jedezeit Zuritt zu allen Räumen gewäht 

werden. Die von der TAM beauftagten Mitarbeitenden üben gegenüber 
dem/der Auftaggeber:in und gegenüber dessen Besucher:innen das 
Hausrecht aus. 

7.2. Der/Die Auftaggeber:in übernimmt ür die gesamte Nutzungsdauer 
der überlassenen Räume die Verkehrssicherungsplicht. Er hat während 
der Nutzungsdauer ür einen verkehrssicheren Zustand der überlasse-
nen Räume zu sorgen. 

8. Nutzungsbedingungen 
8.1. Rauchen ist grundsätzlich in allen Räumen der TAM untersagt. 
8.2. Einbauten, Umbauten oder Veänderungen der vorhandenen Einrich-

tung durch den/die  Auftaggeber:in sind nicht gestattet. 
8.3. Die Gebauchsüberlassung von vetagsgegenständlichen Räumen an 

Dritte, die Unter- oder Weitevermietung der überlassenen Räume und/ 
oder Flächen bedaf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der TAM. 

8.4. Der/Die Auftaggeber:in ist verplichtet, die TAM unaufgefordet 
spätestens bei Vetagsabschluss darüber aufzuklären, ob die Veanstal-
tung aufgrund ihres politischen, religiösen oder sonstigen Chaakters 
geeignet ist, den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder 
das Ansehen der TAM in der Öfentlichkeit zu geährden. 

8.5. Tägt der/die Auftaggeber:in bei Übernahme des Raums keine Bean-
standungen vor, gilt der Raum als einwandfrei übernommen. 
Nachtägliche Beanstandungen können nicht mehr geltend gemacht 
werden. 

https://tam-akademie.de/wp-content/uploads/2023/08/2024-04-09_-Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-fuer-die-Teilnahme-an-TAM-Ausbildungen-Programmen-und-Seminaren.pdf
https://tam-akademie.de/wp-content/uploads/2023/08/2024-04-09_-Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-fuer-die-Teilnahme-an-TAM-Ausbildungen-Programmen-und-Seminaren.pdf
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8.6. Die TAM behält sich vor, vor Beginn und nach Abschluss der Mietdauer 
eine gemeinsame Begehung vom Auftaggeber:in zu verlangen. 

8.7. Der/die Auftaggeber:in ist verplichtet, die Mietäume nach Ablauf der 
vereinbaten Nutzungsdauer zu äumen sowie alle Einrichtungen in 
ihrem ursprünglichen Zustand zu übergeben. Die TAM ist berechtigt, 
Räumungs- und Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten des Auftagge-
bers bzw. der Auftaggeberin selbst durchühren zu lassen. 

8.8. Weitergehende Schadenersatzansprüche der TAM bleiben unberüht. 

9. Einhaltung von Vorschriften, Technische Einrichtungen und Anschlüsse 
9.1. Sämtliche Feuermelder, Hydanten, Rauchklappen, elektrische 

Veteilungs- und Schaltkabel, Fernsprechveteiler, Zu- und Abluftöfnun-
gen sowie Fluchtwege müssen unbedingt frei und unverstellt bleiben. 

9.2. Die Vewendung von eigenen elektrischen Anlagen des Auftaggebers 
bzw. der Auftaggeberin unter Nutzung des Stromnetzes der TAM be-
daf der schriftlichen Zustimmung. Durch die Vewendung dieser Anla-
gen auftretende Störungen oder Beschädigungen an den Einrichtungen 
der TAM gehen zu Lasten des Auftaggebers bzw. der Auftaggeberin, 
soweit die TAM diese nicht zu vetreten hat. 

9.3. Störungen oder Beschädigungen an von der TAM zur Veügung gestell-
ten Anlagen, technischen oder sonstigen Einrichtungen werden auf 
Kosten des Auftaggebers bzw. der Auftaggeberin unvezüglich beseit-
igt. 

9.4. Für die Veanstaltung notwendige behördliche Erlaubnisse, Aulagen und 
Genehmigungen hat sich der/die Auftaggeber:in rechtzeitig auf eigene 
Kosten zu verschafen. Ihm obliegt die Einhaltung öfentlich-rechtlicher 
Aulagen und sonstiger Vorschriften, insbesondere die Einhaltung von 
feuerpolizeilichen Vorschriften, der Bestimmungen des Lärmschutzes, 
des Jugendschutzes sowie die Zahlung von GEMA Gebühren. 

10. Verlust, Beschädigung und Verbleib mitgebachter Sachen 
10.1. Mitgeühte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände des Auftagge-

bers bzw. der Auftaggeberin, seiner Beauftagten, Besucher:innen und 
Veanstaltungsteilnehmende beinden sich auf Gefahr des Auftagge-
bers bzw. der Auftaggeberin in den Veanstaltungsäumen. 

10.2. Die TAM übernimmt ür Verlust, Untergang oder Beschädigung keine 
Haftung, auch nicht ür Vermögensschäden, außer bei grober Fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz. Zudem sind alle Fälle, in denen die Vewahrung 
aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine vetagstypische Plicht 
darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. Abgesehen 
von den zuvor genannten Fällen bedaf der Abschluss eines  
Vewahrungsvetages einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

10.3. Mitgebachtes Material hat den bandschutztechnischen Anforderun-
gen zu entsprechen. Die TAM ist berechtigt, hieür einen behördlichen 
Nachweis zu verlangen. Wegen möglicher Beschädigungen sind die 
Aufstellung und Anbringung von Material beispielsweise zur Dekoation 
vorher mit der TAM abzustimmen. 

11. Sorgfaltsplichten, Haftung, Verjährung 
11.1. Die TAM haftet uneingeschänkt ür Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, soweit sie einen Mangel am 
Vetagsgegenstand arglistig verschweigt oder eine Gaantie ür die 
Beschafenheit des Kaufgegenstandes übernommen hat, in allen Fällen 
des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei Schäden nach dem Produkt-
haftungsgesetz oder soweit ansonsten zwingend gesetzlich 
vorgeschrieben. 

11.2. Sofern wesentliche Plichten aus dem Vetag betrofen sind, deren 
Verletzung die Erreichung des Vetagszweckes geährdet, ist die Haf-
tung der TAM bei leichter Fahrlässigkeit auf den vetagstypischen, 
vorhersehbaren Schaden beschänkt. 

11.3. Im Schadensfall haftet die TAM Akademie GmbH nur ür grobes Ver-
schulden. Sie haftet nicht ür Folgeschäden des Auftaggebers bzw. der 
Auftaggeberin. Bei der Verletzung unwesentlicher Vetagsplichten ist 
die Haftung bei leicht fahrlässigen Plichtverletzungen ausgeschlossen. 

11.4. Der/Die Auftaggeber:in haftet gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
ür Sach- und Personenschäden einschließlich etwaiger Folge- sowie 
Vermögensschäden, die während der Gebauchsüberlassung durch ihn, 
seine Beauftagten, Besucher:innen und Veanstaltungsteilnehmende 
verursacht werden. Er/Sie hat die TAM ferner von allen diesbezüglichen 
Schadenersatzansprüchen, die von Dritten gegenüber der TAM geltend 
gemacht werden können, freizustellen. Der/Die Auftaggeber:in hat sich 

entsprechend gegen Haftplicht zu versichern und den Versicherungss-
chein auf Verlangen vozulegen. Der/Die Auftaggeber:in haftet der 
TAM auch ür den durch Schäden am Mietgegenstand oder deren 
notwendige Beseitigung entstehenden Mietausfall. 

11.5. Alle vetaglichen Ansprüche des Auftaggebers bzw. der Auftaggeberin 
verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungs-
beginn. Schadensersatzansprüche verjähren in drei Jahren. Ver-
meintliche entstandene Schäden sind unvezüglich schriftlich 
anzuzeigen. 

11.6. Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem dezeitigen 
Stand der Technik nicht fehlefrei und/oder jedezeit veügbar 
gewährleistet werden. Die TAM haftet insoweit weder ür die ständige 
bzw. ununterbrochene Veügbarkeit noch die fehlerhafte Funktion der 
Webseite. 

12. Rechtswahl, Eüllungsot, Gerichtsstand 
12.1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Ver-

baucher:innen gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch 
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen 
Aufenthaltes des Verbauchers bzw. der Verbaucherin gewähte Schutz 
nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip). 

12.2. Eüllungsot ür alle Leistungen aus den mit der TAM bestehenden 
Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist Sitz der TAM, soweit 
der /die Auftaggeber:in nicht Verbaucher, sondern Kaufmann, juristis-
che Person des öfentlichen Rechts oder öfentlich-rechtliches Son-
devermögen ist.  

12.3. Ausschließlicher Gerichtsstand ür alle Ansprüche aus dem Vetag zwis-
chen Auftaggeber:in und der TAM Akademie GmbH und/oder aus 
diesen Geschäftsbedingungen ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin 
(10247, Deutschland). Dies gilt ebenfalls, falls a) der/die Auftaggeber:in 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder b) der/die 
Auftaggeber:in nach Vetagsabschluss seinen Sitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsot aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung ver-
legt oder sein Sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsot im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. 

13. Schlussbestimmungen 
13.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen ür die TAM unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirk-
samkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berüht. Die Pateien werden 
die Bedingungen alsdann mit einer wirksamen Ersatzregelung durch-
ühren, die dem mit der weggefallenen Bestimmung vefolgten Zweck 
am nächsten kommt. 
 
Stand  13. Februar 2025
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